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Ein Schuh ist immer noch ein Schuh!
Das am 24. März 2005 in
Kraft getretene „Elektro- und
Elektronikgerätegesetz“ ver-
pflichtet nach dem Motto
„Vermeiden und Verwerten“
Unternehmen, welche
Elektrogeräte herstellen oder
importieren, die Geräte zu
registrieren, bevor sie auf
den Markt gebracht werden
dürfen. Als hierfür zuständi-
ge Stelle („Gemeinsame Stel-
le“) wurde die Stiftung
Elektro-Altgeräte-Register
(EAR) ins Leben gerufen. Für
die Firma “adidas” führte
dies in einem Fall zu merk-
würdigen Folgen: In einem
neuartigen Sportschuh wa-

ren Kleinstkomponenten ein-
gebaut, die dem Schuh zu
größerer Anpassungsfähig-
keit an individuelle Bewe-
gungsabläufe verhelfen soll-
ten – nach Auffassung der
„Gemeinsamen Stelle“ war
damit der Schuh ein
„Elektro- bzw. Elektronikge-
rät“. Gegen diese Auffassung
wandte sich adidas. Vertre-
ten durch Diem & Partner-
Anwalt Carsten Ulbricht setz-
te sich adidas in diesem
wichtigen Verfahren schließ-
lich in zwei Instanzen durch.

Schon das Verwaltungs-
gericht Ansbach folgte der
Argumentation von Ulbricht

und kam zu einem recht ein-
deutigen Ergebnis: „Ein
Schuh ist immer noch ein
Schuh!“. Die elektronische
Zusatzfunktion allein genüge
nicht, ein Gerät als „Elektro-
oder Elektronikgerät“ zu
qualifizieren. Der Verwal-
tungsgerichtshof in München
teilte diese Auffassung. Das
Gesetz erfasse nur solche
Geräte, deren Primärfunk-
tion elektrischer oder
elektronischer Natur sei. Das
sei bei dem Schuh nicht der
Fall, der auch ohne diese
Nebenfunktion seinen Zweck
in vollem Umfang erfüllen
könne.

Diem & Partner
Rechtsanwälte GbR
Hölderlinplatz 5
D-70193 Stuttgart

fon 0049-711-228545-0
fax 0049-711-2265570
email: ra@diempartner.de
www.diempartner.com

Kanzleiadresse

UMWELTRECHT

Wachsende Referate

Das Frankreich-Referat (Jean-
Gabriel Recq, Dr. Daniel
Smyrek) nimmt Fahrt auf. Dabei
profitiert es von einer neuen
Kooperation mit einer dynami-
schen, größeren Kanzlei in
Lyon, über welche Diem & Part-
ner auch Zugriff auf die franko-
phonen Staaten in Nordafrika
und vier Standorte in China er-
hält. Über das Türkei-Referat,
das inzwischen allein in Stutt-
gart und Istanbul aus fünf An-
wältinnen und Anwälten be-
steht, finden seit einiger Zeit
auch große Versicherer den
Weg zu Diem & Partner (Flugha-
fenbrand Istanbul 2006; Sanie-
rungsfall Flyair; Schadensfall ei-
nes großen deutschen Rüben-

samenherstellers). Darüber hin-
aus ist erwähnenswert, dass
das Türkei-Referat zusammen
mit der Istanbuler Niederlas-
sung D&P Consulting die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
bw-i (Baden-Württemberg Inter-
national) bei der Organisation
einer Delegationsreise für ba-
den-württembergische Unter-
nehmer nach Istanbul und An-
kara im Oktober 2007 mit
know-how und Organisation
unterstützt.

Schließlich sind auch die 
Seminaraktivitäten verstärkt
worden. Nach dem erfolgrei-
chen Türkeiseminar im Novem-
ber 2006 hat es im März 2007
ein Seminar zum Immobilien-

recht und im Juni 2007 ein Se-
minar über Schiedsgerichtsbar-
keit im deutsch-französischen
Handelsverkehr gegeben. Das
nächste Seminarangebot, zu
welchem gesondert eingeladen
werden wird, richtet sich an die
Bauindustrie und insbesondere
deren Bauleiter.
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VORWORT

Abenteurer 

Wir sind keine Abenteurer.
Dadurch unterscheiden wir
uns von manchen unserer
Mandanten. Mit großem Ta-
tendrang geht es ins Aus-
land. Zum Beispiel nach Chi-
na, Rumänien oder in die
Türkei. Neue Märkte, neue
Chancen. Und großes Risiko.
Da können wir nicht einfach
zuschauen und uns damit
begnügen, guten Rechtsrat
zu erteilen. Vielmehr sehen
wir unsere Aufgabe auch
darin, unsere Mandanten
von unseren Erfahrungen am
betreffenden Markt profitie-
ren zu lassen. Da geht es
nicht nur um das gute Recht,
sondern auch um den richti-
gen Geschäftspartner. Um
Mentalitätsfragen und
Sprachprobleme. Oder um
den richtigen Standort. Wir
begeben uns nur dann auf
das Glatteis fremder Menta-
litäten und Rechtsordnun-
gen, wenn wir es selbst rich-
tig einschätzen können. Zum
Beispiel in Frankreich und in
der Türkei, mit unserem ei-
genem Büro in Istanbul, eige-
nen Netzwerken und vor al-
lem: eigenem know-how hier
in Stuttgart. Und in anderen
Ländern? Da unterstützen
uns verlässliche Partner in
anderen europäischen Län-
dern wie Spanien, Bulgarien,
Polen, Tschechien, Slowakei
und Ungarn. Damit das
Abenteuer des Mandanten
kein böses Ende nimmt.
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ZWANGSVOLLSTRECKUNGSRECHT

Parabolantenne auf Balkon
einer Mietwohnung 
Der BGH hat die ständige Recht-
sprechung, dass bei der Verfügbar-
keit eines Kabelanschlusses regel-
mäßig ein sachbezogener Grund
zur Versagung der Genehmigung ei-
ner Parabolantenne gegeben ist,
bestätigt. Der Vermieter kann aber
wegen des durch Art. 5 Abs. 1 GG
geschützten Interesses des Mieters
am zusätzlichen Empfang von Sa-
tellitenprogrammen nach Treu und
Glauben verpflichtet sein, der Auf-
stellung zuzustimmen, wenn weder
eine Substanzverletzung noch eine
nennenswerte ästhetische Beein-
trächtigung des Eigentums des Ver-
mieters zu erwarten ist, sondern
die Antenne keine oder lediglich ge-
ringfügige optische Beeinträchti-
gungen verursacht, beispielsweise
weil sie auf dem Fußboden im hin-
teren Bereich eines sichtgeschütz-
ten Balkons aufgestellt ist. 

Gewerbliche Prägung durch
ausländische Kapitalgesell-
schaft
Eine ausländische Kapitalgesell-
schaft kann unter den gleichen Vor-
aussetzungen wie eine inländische
Kapitalgesellschaft eine vermö-
gensverwaltende Personengesell-
schaft im Sinne von § 15 Abs. 3 Nr.
2 EStG gewerblich prägen, so der
BFH. Ist ausschließlich die auslän-
dische Kapitalgesellschaft persön-
lich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführer der Personenge-
sellschaft, so erzielt die Personen-
gesellschaft gewerbliche Einkünfte,
auch wenn sie kein gewerbliches
Unternehmen betreibt. Im Streitfall
war der Kläger als alleiniger Kom-
manditist an mehreren ausländi-
schen Kommanditgesellschaften
beteiligt, die nur vermögensverwal-
tende Tätigkeiten ausübten. Einzige
Komplementäre und Geschäftsführer
waren ausländische Kapitalgesell-
schaften. Als diese aus den Kom-
manditgesellschaften ausschieden,
übernahm der Kläger das gesamte
Vermögen. Das Finanzamt ging von
einer Betriebsaufgabe aus und rech-
nete entsprechend den gesell-
schaftsvertraglichen Vereinbarungen
die Gewinne aus der Aufdeckung stil-
ler Reserven dem Kläger zu. 

Kurz & Bündig

Der Bundesrat will Gläubigern
dazu verhelfen, ihre gerichtlich
anerkannten Forderungen
schneller und effizienter durch-
zusetzen. Er hat dazu zwei Ge-
setzentwürfe beim Deutschen
Bundestag eingebracht. Zukünf-
tig sollen Gerichtsvollzieher
nicht mehr zwingend Beamte
sein müssen. Deren Aufgaben
könnten auf Privatunternehmer,
so genannte Beliehene, übertra-
gen werden. Diese sollen für ei-
gene Rechnung, aber unter
staatlicher Aufsicht tätig wer-
den. Dabei sollen neue Leis-
tungsanreize geschaffen wer-
den, die im aktuell geltenden
System der aufwändigen, um-
strittenen und konfliktträchti-
gen Bürokostenentschädigung
nicht möglich seien. Dem Gläu-
biger soll die Auswahl zwischen
mehreren miteinander im Wett-
bewerb stehenden Gerichtsvoll-
ziehern ermöglicht werden.
Durch die Privatisierung könn-
ten auch die umfangreichen
staatlichen Subventionen für

die Zwangsvollstreckung
abgebaut werden, um den
Sparzwängen der Länder-
haushalte Rechnung zu tra-
gen.

Lange Wartezeiten 
sollen abgebaut werden
Von der umfassenden
strukturellen Reform des
Gerichtsvollzieherwe-
sens erhofft sich der
Bundesrat Bürokratie-
abbau und Verbesse-
rungen bei der Umset-
zung von Gerichtsurteilen, 
insbesondere eine stärkere
Orientierung am Vollstreckungs-
erfolg. Derzeit müssen wegen
der Überlastung der beamteten
Gerichtsvollzieher Gläubiger oft-
mals lange warten, bis ihre For-
derungen tatsächlich durchge-
setzt werden.

Um die Aufgabenübertra-
gung zu ermöglichen, müssten
das Grundgesetz und verschie-
dene andere Vorschriften - vor
allem das Gerichtsvollzieherge-

setz – geändert werden. Da die
Verfassung nur mit Zweidrit-
telmehrheit und nicht zusam-
men mit einfachgesetzlichen
Normen veränderbar ist, bedarf
es zwei getrennter Gesetzent-
würfe. Die beiden Entwürfe
werden nunmehr der Bundesre-
gierung zugeleitet, die sie inner-
halb von sechs Wochen an den
Deutschen Bundestag weiterlei-
tet. Dabei soll sie ihre Auffas-
sung darlegen.

MARKENRECHT

Die Gebühren des Harmonisie-
rungsamtes für den Binnen-
markt (Marken, Muster und Mo-
delle) in Alicante, Spanien, wer-
den sinken. Das haben die
Fachminister der Mitgliedstaa-
ten in der heutigen Sitzung des
EU-Wettbewerbsfähigkeitsrates
unter dem Vorsitz von Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries
in Brüssel beschlossen. 

Die Gebührensenkung stärke
den Wirtschaftsstandort Euro-
pa. Marken und Geschmacks-
muster könnten künftig zu deut-
lich geringeren Gebühren ange-
meldet werden. Das nütze allen,
die ihre Rechte nicht nur natio-
nal, sondern in ganz Europa ge-

gen unberechtigte Nachahmun-
gen schützen wollen, so Zy-
pries. „Der hohe Qualitätsstan-
dard werde durch die Gebüh-
rensenkung nicht gefährdet.
Das Amt finanziere sich seit sei-
ner Gründung ausschließlich
aus seinen Gebühreneinnah-
men und ohne Zuschüsse aus
dem EU-Haushalt. Seine Haus-
haltsführung werde auch
weiterhin den Grundsätzen der
Vorsicht und der Wirtschaftlich-
keit unterliegen.  

Das Gemeinschaftsmarken-
system in Europa ist eine zehn-
jährige Erfolgsgeschichte: Allein
im vergangenen Jahr wurden in
Alicante ca. 77.500 Marken an-

Günstigerer Markenschutz in Europa
gemeldet. Damit liegt die Nut-
zung weit über den Erwartun-
gen, was zu einem erheblichen
Einnahmenüberschuss geführt
hat. Dieser Überschuss soll
jetzt an die Nutzer ausgeschüt-
tet werden. Die Europäische
Kommission wird die Details der
Gebührensenkung ausarbeiten,
insbesondere die genaue Höhe
der künftigen Gebühren. 

In Alicante können Marken
und Geschmacksmuster für Wa-
ren oder Dienstleistungen ange-
meldet werden, die ihren Inha-
bern Schutz für Waren und
Dienstleistungen innerhalb der
gesamten Gemeinschaft garan-
tieren.

Reform des Gerichtsvollzieherwesens
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High Court erschwert Flucht 
in englische Insolvenz
Seit den Entscheidungen des
EuGH in Sachen Überseering
und Inspire Art stehen auch
dem deutschen Mittelständ-
ler die Gesellschaftsformen
aller EU-Staaten zur Verfü-
gung. Tatsächlich wird bisher
im Wesentlichen von der en-
glischen Ltd. Gebrauch ge-
macht. Schätzungen zufolge
entfallen ein Fünftel aller
Neugründungen auf diese
Rechtsform.

Über die schon immer
herausgestrichenen Vorteile
(kein Mindeststammkapital,
schnelle Gründung) wurde
schon manches kritische
Wort geschrieben, vgl. News-
letter 4/05. Durch die Ein-
führung des elektronischen
Handelsregisters seit Anfang
diesen Jahres und die ge-
plante GmbH-Reform werden
sich diese Vorzüge der Ltd.
weiter relativieren.

Vorteile der Ltd. in der
Insolvenz? 
Zunehmend werden daher
Vorteile der Ltd. im Insol-
venzfall angepriesen. Die in-
solvente Gesellschaft könne
in England schnell und ge-
räuschlos abgewickelt wer-
den, die Drei-Wochenfrist für
den Insolvenzantrag entfalle
und der Geschäftsführer sei
einem geringeren Haftungs-
risiko ausgesetzt. Selbst bei
bereits unmittelbar drohen-
der Insolvenz wird durch
Umwandlung in eine Ltd.
noch die Flucht in die engli-
sche Insolvenz versucht.

Der Hoffnung, mit einer
von Deutschland aus operie-
renden Ltd. im Insolvenzfall
in den Genuss einer einfa-
chen und schnellen Abwick-
lung in England zu kommen,

hat der High Court of Justice
in London jetzt einen Riegel
vorgeschoben. Die auf die
Europäische Insolvenzver-
ordnung gestützte Entschei-
dung in der Sache Hans Bro-
chier Holdings Ltd. bedeutet
eine Abkehr von der bisheri-
gen Rechtsprechung eng-
lischer Gerichte. Bisher lie-
ßen diese eine Abwicklung
insolventer Ltd.s in England
nach den dortigen Regeln zu,
wenn glaubhaft gemacht
werden konnte, dass rein
interne Leitungsentscheidun-
gen der betreffenden Gesell-
schaft in England getroffen
wurden.

Zuständigkeit für Insol-
venzverfahren: Tatsäch-
licher Verwaltungssitz
Nach der Europäischen In-
solvenzverordnung ist für die
Abwicklung das Land zustän-
dig, in dem der Mittelpunkt
der hauptsächlichen Interes-
sen einer Gesellschaft liegt.
Der tatsächliche Verwal-
tungssitz der Hans Brochier
Holdings Ltd., einschließlich
Buchhaltung und Geschäfts-
unterlagen, war in Deutsch-
land, die Internet-Homepage
benannte nur eine deutsche
Geschäftsadresse, alle dem
operativen Geschäft dienen-
den Bankkonten und die
ganz überwiegende Anzahl
der Mitarbeiter waren in
Deutschland. Dies genügte
dem High Court, um seine
Zuständigkeit zu verneinen
und die Abwicklung der Ltd.
dem deutschen Insolvenzge-
richt zu überlassen.

Die Entscheidung des
High Court erschwert die
Flucht in das englische Insol-
venzrecht. Künftig wird eine

solche Maßnahme sehr viel
sorgfältigerer Planung bedür-
fen. Nur wenn rechtzeitig
und konsequent die richtigen
Schritte eingeleitet werden,
kann es gelingen, dem deut-
schen Insolvenzverfahren
nach England auszuweichen.

Damit kommt der Frage,
ob der director einer Ltd. in
Deutschland der gesetz-
lichen Insolvenzantrags-
pflicht unterliegt, erhebliche
Bedeutung zu. Der Ge-
schäftsführer einer GmbH ist
bei Eintritt der Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung
der Gesellschaft verpflichtet,
unverzüglich, spätestens
aber nach drei Wochen die
Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens zu beantragen. Die
Verletzung dieser Pflicht ist
strafbar und führt zur per-
sönlichen Haftung des Ge-
schäftsführers für hieraus
Dritten entstehende Schä-
den. Ob diese Folgen auch
den director einer Ltd. in
Deutschland treffen, ist bis-
her gerichtlich nicht ent-
schieden. 

Haftung und Strafbar-
keit des directors
wegen Insolvenzver-
schleppung 
Für den Schadensersatzan-
spruch gegen den director
kommt es darauf an, ob man
die Haftungsbestimmung
dem Gesellschaftsrecht oder
dem Insolvenzrecht zuord-
net. Geregelt ist die Haftung
im GmbH-Gesetz und gleich-
lautend in verschiedenen 
anderen Gesetzen über Ge-
sellschaftsformen mit be-
schränkter Haftung (z.B. Ak-
tiengesellschaft, Genossen-
schaft etc.), nicht aber allge-

mein für alle Wirtschafts-
unternehmen. Dies spricht
für eine Zuordnung zum Ge-
sellschaftsrecht. Da auf eine
Ltd. unabhängig von ihrem
Sitz immer nur englisches
Gesellschaftsrecht anwend-
bar ist, gilt die deutsche Haf-
tungsnorm dann nicht. Die
Bundesregierung plant aller-
dings im Rahmen der anste-
henden GmbH-Reform die
Haftung künftig in der Insol-
venzordnung zu regeln und
damit auch auf Ltd.s zu er-
strecken. 

Anders als bei der Haf-
tungsfrage besteht bei Nicht-
einhaltung der deutschen
Fristen für den Insolvenzan-
trag kein ernsthafter Zweifel,
dass der director der Ltd.
strafrechtlich nicht belangt
werden kann. Die Strafvor-
schrift bezieht sich aus-
drücklich nur auf den Ge-
schäftsführer der GmbH.
Eine Erstreckung auf den di-
rector der Ltd. wäre eine
strafrechtlich unzulässige
Analogie. Ob dieser Schutz
des directors vor strafrecht-
licher Verfolgung allerdings
die GmbH-Reform überlebt,
ist durchaus zweifelhaft. 

Dr. rer. pol. Wolfgang Habel

GASTBEITRAG: DR. WOLFGANG HABEL, ERFURT

Dr. rer. pol. Wolfgang Habel,
Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht

ist Partner der Kanzlei Habel
Böhm & Partner, Erfurt
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Mittlerweile gehören 15 Kanzleien in Deutschland und zehn in Europa zur 
Advoselect-Gruppe. 

Standorte in Deutschland: Aachen • Chemnitz • Dinslaken • Erfurt • Flensburg 
(mit Kiel, Rendsburg, Neumünster) • Gießen• Göttingen • Mannheim • München •
Nördlingen • Öhringen • Osnabrück • Rotenburg/Wümme • Saarbrücken • Stuttgart

Standorte im Ausland: Barcelona (E) • Bratislava (SK) • Bregenz (A) • Budapest (H) •
Istanbul (TR) • Madrid (E) • Palma de Mallorca (E) • Prag (CZ) •Riezlern (A) • 
Sofia (BG) • Strasbourg (F) • Vaduz (FL) • Wien (A) • Zielona Góra (PL)

Ihre Advoselect-Anwälte in Europa
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Der Kläger trägt vor, er sei im
Betrieb oft systematischen
„Mobbing“-Handlungen ausge-
setzt gewesen und deswegen
psychisch bedingt arbeitsunfä-
hig erkrankt. Er machte mit der
Klage Ansprüche auf Schadens-
ersatz, Schmerzensgeld und
Entschädigung wegen Persön-
lichkeitsverletzung geltend. Zwar
gilt eine wirksam vertraglich ver-
einbarte Ausschlussfrist grund-
sätzlich auch für Schadenser-
satz- und Entschädigungsan-
sprüche wegen Verletzung des
allgemeinen Persönlichkeits-

Wird der Übertragungsbe-
schluss von den Minderheits-
aktionären angefochten, hin-
dert dies in der Regel die Han-
delsregistereintragung. Eine
Beschleunigung kann aber er-
reicht werden, wenn das be-
troffene Unternehmen im
Rahmen eines Freigabeverfah-
rens ein Vorziehen der Han-
delsregistereintragung trotz
der noch anhängigen Anfech-
tungsklage erreicht, so das
Bundesverfassungsgericht
(Beschluss vom 30.05.2007 –
1 BvR 390/04). 

rechts und damit für Ansprüche
aus mobbingbedingten Verlet-
zungshandlungen. Dabei sind je-
doch die Besonderheiten des so
genannten Mobbings insofern zu
beachten, als eine Gesamtschau
vorzunehmen ist, ob einzelne
Verletzungen des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts ein über-
greifendes systematisches Vor-
gehen darstellen. Länger zurück-
liegende Vorfälle sind zu berück-
sichtigen, soweit sie in einem
Zusammenhang mit den späte-
ren „Mobbing“-Handlungen ste-
hen.

Ein Hauptaktionär, dem min-
destens 95% des Grundkapitals
der betroffenen Gesellschaft
gehören, kann durch einen
Übertragungsbeschluss die ver-
bleibenden Minderheitsaktionä-
re aus der Aktiengesellschaft
ausschließen. Diese Möglich-
keit des „Squeeze-out“ ist zum
1. Januar 2002 in das Aktienge-
setz eingefügt worden. Die Min-
derheitsaktionäre sind vom
Hauptaktionär in Geld abzufin-
den. Wirksam wird der Übertra-
gungsbeschluss mit Eintragung
in das Handelsregister.

ARBEITSRECHT

Ansprüche wegen „Mobbings“ 

AKTIENRECHT

Squeeze-out

Die Advoselect-
Familie wächst

Besonders freuen wir uns,
die Kanzlei Habel Böhm &
Partner, Erfurt, als neues
Mitglied in der Advose-
lect-Familie begrüßen zu
dürfen (www.rahabel.de).
Rechtsanwalt Dr. Wolf-
gang Habel, Fachanwalt
für Handels- und Gesell-
schaftrecht, hat den auf
Seite 3 abgedruckten
Gastbeitrag verfasst.




